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Richtlinien der Regionalkommission NRW für die Bearbeitung von 
Anträgen gemäß § 11 AK-Ordnung  
Einrichtungsspezifische Regelungen 
 
Diese Regelungen sind gemäß § 6 Geschäftsordnung der Regionalkommission NRW 
Bestandteil dieser Geschäftsordnung. 
 
 
§ 1 Antragsvoraussetzungen 
 
(1) Anträge gemäß § 11 AK-Ordnung können nur von den Mitgliedern der Regional-

kommission NRW gestellt werden. Die jeweiligen Mitglieder sollen die Einrichtun-
gen bei der Antragstellung beraten und die Anträge gemeinsam nach den Maß-
gaben dieser Richtlinien erarbeiten. Sie sind an die Geschäftsführerin der Regio-
nalkommission NRW zu senden. 

 
(2) Anträge sind nach der Checkliste für Anträge nach § 11 AK-Ordnung (im folgen-

den Checkliste), die Bestandteil dieser Richtlinien sind, an die Geschäftsführerin 
der Regionalkommission NRW beim Deutschen Caritasverband in Freiburg zu 
stellen. 
Wird ein Antrag ausschließlich nach Aufforderung durch eine Mitarbeitervertre-
tung gestellt, fordert die Geschäftsführerin der Regionalkommission den betroffe-
nen Dienstgeber zur Vorlage der Unterlagen nach Ziffer C der Checkliste auf. 

 
§ 2 Umfang der Regelungen 
 
(1) Mit den Anträgen an die Regionalkommission NRW kann von den festgelegten 

Regelungen der Höhe aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßi-
gen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs sowie den Maßnahmen 
der Beschäftigungssicherungen abgewichen werden. 

 
(2) Die abweichenden Regelungen können mit Nebenbestimmungen versehen wer-

den. 
 
§ 3 Verfahren 
 
(1) Bei Eingang eines Antrags prüft die Geschäftsführerin anhand der Checkliste 

nach § 1 Abs. (2) die formelle Vollständigkeit des Antrags. Fehlende Unterlagen 
werden beim Antragsteller nachgefordert. 

 
(2) Bei Vollständigkeit des Antrags erhält die Einrichtung eine Bestätigung des Ein-

gangs und der Vollständigkeit sowie eine Gebührenrechnung über die Verfah-
rensgebühr gemäß der Ordnung über Gebühren für die Tätigkeit der Regional-
kommissionen gemäß § 11 (Einrichtungsspezifische Regelungen) der AK-
Ordnung. Mit dieser Bestätigung beginnt auch die Frist für Anträge gemäß § 11 
Abs. (3) AK-Ordnung. 

 
(3) Stellt die Regionalkommission fest, dass die Frist in Kraft gesetzt wurde ohne 

dass die Inhalte der vorgelegten Unterlagen für eine Beschlussfassung ausrei-
chen, kann die Regionalkommission mit einfacher Mehrheit den Fristlauf hem-
men.  
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(4) Die Geschäftsführung der Regionalkommission NRW stellt die Anträge allen Mit-
gliedern der Regionalkommission NRW in digitalisierter Form, für die Paten und 
den Wirtschaftsberater zusätzlich in schriftlicher Form, zur Verfügung. Diese Un-
terlagen und eine Kopie der Bestätigung für den Fristlauf nach § 3 Abs. 2 ist zeit-
gleich allen Regionalkommissionsmitgliedern zuzustellen. 

 
§ 4 Arbeitsweise 
 
(1) Die Anträge an die Regionalkommission gemäß § 11 AK-Ordnung werden von 

der Regionalkommission verhandelt. 
 
(2) Die Anträge sollen in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet werden, soweit 

nicht sachliche Gründe dagegen sprechen. 
 

(3) Zu den Verhandlungen können Sachverständige hinzugezogen werden. 
 
§ 5 In-Kraft-treten 
 
Die Richtlinien treten mit sofortiger Wirkung in Kraft und sind bis zum 30.06.09 befris-
tet.  
 
Köln, den 24.10.2008 
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